
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

28
4 

09
7

A
1

��&��

��������
(11) EP 2 284 097 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
16.02.2011 Patentblatt 2011/07

(21) Anmeldenummer: 10008442.5

(22) Anmeldetag: 12.08.2010

(51) Int Cl.:
B65D 77/00 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME RS

(30) Priorität: 12.08.2009 DE 202009010816 U

(71) Anmelder: Sealpac GmbH
26133 Oldenburg (DE)

(72) Erfinder:  
• von Seggern, Klaus

26160 Bad Zwischenahn (DE)
• Dangel, Stefan

22587 Hamburg (DE)
• Heinrich, Hans-Konrad

26209 Hatten (DE)

(74) Vertreter: Jabbusch, Matthias et al
Jabbusch Siekmann & Wasiljeff 
Patentanwälte 
Hauptstrasse 85
26131 Oldenburg (DE)

(54) Verpackung mit Öffnungshilfe

(57) Bei einer Verpackung (1) für Konsumgüter, mit
zumindest einem Schalenteil (2), welches mindestens
ein Aufnahmefach (3) für das Konsumgut aufweist, und
mit einem das Aufnahmefach des Schalenteiles ver-
schließenden Deckel (4), der mit einem um das Aufnah-
mefach umlaufend ausgebildeten Auflagebereich des

Schalenteiles (2) stoffschlüssig verbunden ist, und mit
einer im Randbereich der Verpackung mittels des Dek-
kels ausgebildeten Öffnungslasche (8), ist vorgesehen,
dass im Randbereich des Schalenteiles eine Vertiefung
(9) ausgebildet ist, dass die Vertiefung (9) unterhalb der
Öffnungslasche (8) angeordnet ist, wobei die Öffnungs-
lasche (8) lose auf dem Schalenteil (2) aufliegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Verpackung
für Konsumgüter, mit zumindest einem Schalenteil, wel-
ches mindestens ein Aufnahmefach für das Konsumgut
aufweist, und mit einem das Aufnahmefach des Scha-
lenteiles verschließenden Deckel, der mit einem um das
Aufnahmefach umlaufend ausgebildeten Auflagebereich
des Schalenteiles stoffschlüssig verbunden ist, und mit
einer im Randbereich der Verpackung mittels des Dek-
kels ausgebildeten Öffnungslasche.
[0002] Bekannte Verpackungen sind beispielsweise
Schalen- bzw. Tiefziehverpackungen oder aus einer
Weichfolie bestehende Beutelverpackung, welche ein-
gesetzt werden, um verschiedenartigste Konsumgüter,
wie z. B. Nahrungsmittel oder Waren des täglichen Be-
darfs, einzeln oder in vorbestimmter Stückzahl aufzuneh-
men. Mit Hilfe der Verpackungen lassen sich die Kon-
sumgüter entsprechend transportieren und insbesonde-
re zum Kauf für einen Endverbraucher anbieten.
[0003] Verpackungen vorbekannter Gattung weisen
dazu ein üblicherweise das Unterteil der Verpackung
ausbildendes, relativ steifes oder auch weiches Scha-
lenteil auf, welches mindestens ein Aufnahmefach für
das gegebenenfalls unter Schutzatmosphäre zu verpak-
kende Konsumgut hat. Umlaufend um das Aufnahme-
fach des Schalenteiles ist ein insbesondere in einer Ebe-
ne liegender Auflagebereich für einen das Aufnahmefach
verschließenden Deckel vorgesehen. Der beispielswei-
se folienartig ausgebildete Deckel wird nach Einlegen
des Konsumgutes in das Aufnahmefach über eine Stoff-
schlussverbindung mit dem Auflagebereich des Scha-
lenteiles verbunden. Um das Öffnen derartiger Verpak-
kungen zu erleichtern, weist der Deckel im Randbereich
der Verpackung wenigstens eine Öffnungslasche auf,
mit Hilfe der der Deckel vom Schalenteil abgezogen wird.
[0004] Insbesondere bei Tiefziehverpackungen, wo in
einer abrollenden Folienbahn in der Regel mehrere
Schalenteile gleichzeitig nebeneinander tiefgezogen
werden, erfolgt jeweils nach Eingabe der Konsumgüter
und dem Verschluss der noch untereinander verbunde-
nen Verpackungen das Trennen zu einzelnen Verpak-
kungen. Das Trennen der Verpackungen wird dabei mit
Hilfe einer Schneideinrichtung vorgenommen, welche z.
B. nacheinander Längs- und Querschnitte durchführt. Mit
zunehmender Abnutzung deren Schneidmesser kann im
Bereich der häufig frei auf dem Schalenteil aufliegenden
Öffnungslasche des Deckels eine Kaltverschweißung
der aufeinander liegenden Lagen auftreten, wodurch das
Ergreifen der Öffnungslasche erschwert ist oder gar un-
möglich wird.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Verpackung der vorbezeichneten Gattung dahin gehend
zu verbessern, dass stets ein einfaches Ergreifen der
Öffnungslasche gewährleistet ist.
[0006] Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungsge-
mäß durch eine Verpackung mit den Merkmalen des
Schutzanspruches 1. Vorteilhafte Weiterbildungen und

Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Ansprüchen
2 bis 7 angegeben.
[0007] Bei einer Verpackung für Konsumgüter, mit zu-
mindest einem Schalenteil, welches mindestens ein Auf-
nahmefach für das Konsumgut aufweist, und mit einem
das Aufnahmefach des Schalenteiles verschließenden
Deckel, der mit einem um das Aufnahmefach umlaufend
ausgebildeten Auflagebereich des Schalenteiles stoff-
schlüssig verbunden ist, und mit einer im Randbereich
der Verpackung mittels des Deckels ausgebildeten Öff-
nungslasche, ist nach der Erfindung vorgesehen, dass
im Randbereich des Schalenteiles eine Vertiefung aus-
gebildet ist, dass die Vertiefung unterhalb der Öffnungs-
lasche angeordnet ist, wobei die Öffnungslasche lose
auf dem Schalenteil aufliegt.
[0008] Mit Hilfe einer derartig erfindungsgemäß aus-
gebildeten Schalen-, Tiefzieh- oder Beutelverpackung ist
ein vorteilhaft einfaches Ergreifen der Öffnungslasche
des Deckels ermöglicht. Durch das beispielsweise Hin-
eindrücken der Öffnungslasche in die Vertiefung hebt
sich der Rand der Öffnungslasche an und kann somit
durch einen sich darunter schiebenden Finger einer
Hand ergriffen werden. Ein stets häufig mehrfach zu wie-
derholendes und somit relativ aufwendiges Überweg-
streichen über den Randkantenbereich der Verpackung,
mittels dem die Öffnungslasche vom Randbereich des
Schalenteiles üblicherweise abgehoben werden soll,
kann mit Vorteil unterbleiben. Die Vertiefung im Rand-
bereich des Schalenteiles weist, ausgehend vom Aufla-
gebereich, ebenfalls die gleiche Erstreckungsrichtung
wie das Aufnahmefach auf, was ein vorteilhaft einfaches
Einbringen der Vertiefung bei der Herstellung ermöglicht.
[0009] Mit Vorteil ist nach einer Weiterbildung der Er-
findung vorgesehen, dass die Vertiefung im Schalenteil
und die jeweils zugeordnete Öffnungslasche des Dek-
kels in einem Eckbereich der Verpackung ausgebildet
sind. Die Ausbildung bzw. die Anordnung der Vertiefung
in einem Eckbereich ermöglicht eine vorteilhaft einfache
Ausgestaltung der Verpackung, ohne das insbesondere
eine komplizierte Formgebung von Aufnahmefach und
Vertiefung bei der Herstellung der Verpackung zu be-
rücksichtigen ist. Mit Vorteil kann die Vertiefung im Scha-
lenteil gleichzeitig mit dem Aufnahmefach z. B. tiefgezo-
gen werden. Es ist selbstverständlich auch möglich, ein
derartiges Schalenteil mit Hilfe eines Spritzgussverfah-
rens herzustellen. Zudem ist durch die Anordnung der
Vertiefung im Eckbereich der Verpackung beim Eindrük-
ken der Öffnungslasche in die Vertiefung eine verbes-
serte Relativbewegung der Öffnungslasche zum das Un-
terteil der Verpackung ausbildenden Schalenteil bewirkt.
[0010] Zwischen der Vertiefung und dem Aufnahme-
fach des Schalenteiles ist ein Abschnitt der den Deckel
am Schalenteil festlegenden Stoffschlussverbindung,
wie z. B. einer Schweiß- oder Siegelnaht, ausgebildet.
Über eine Stoffschlussverbindung ist insbesondere beim
Eindrücken der Öffnungslasche des vorzugsweise aus
einer Kunststofffolie bestehenden Deckels und ebenfalls
aus Kunststoff ausgebildeten Schalenteil eine ausrei-
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chend feste Verbindung geschaffen, mittels der ein ver-
sehentliches Öffnen des Aufnahmefaches verhindert ist.
[0011] Des weiteren kann vorgesehen sein, dass die
Stoffschlussverbindung im Bereich der Öffnungslasche
mindestens eine Anreißecke ausbildende, unter vorge-
gebenem Winkel zueinander verlaufende Teilabschnitte
aufweist. Der Verlauf der Stoffschlussverbindung im Be-
reich zwischen der Vertiefung und des Aufnahmefaches
ist derart gestaltet, dass nach dem Eindrücken der Öff-
nungslasche und dem Überwinden einer sich möglicher-
weise zwischen Öffnungslasche und Schalenteil gebil-
deten Kaltverschweißung beim Abziehen des Deckels
wenigstens eine bevorzugt einen spitzen Winkel aufwei-
sende Anreißecke vorhanden ist. Darüber lässt sich ins-
besondere der sich oft relativ schwierig gestaltende Vor-
gang des Anreißens der Stoffschlussverbindung mit Vor-
teil verbessern bzw. vereinfachen. Die dabei beispiels-
weise zur Anwendung kommende, den Deckel ausbil-
dende mehrlagige Kunststofffolie erfährt gegebenenfalls
dabei eine Trennung ihrer verschiedenen Lagen, so dass
Bereiche der untersten Lage auf dem Schalenteil zurück-
bleiben. Bevorzugt sind zu beiden Seiten der im Eckbe-
reich der Verpackung ausgebildeten Vertiefung zwei sol-
cher Anreißecken vorgesehen.
[0012] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die Vertiefung die Form eines Kugelsegmentes auf-
weist, was eine vorteilhaft einfache Form der Ausgestal-
tung darstellt. Insbesondere mittels der üblicherweise
zum Öffnen der Verpackung verwendeten Finger- oder
Daumenspitze einer Hand kann die Öffnungslasche stets
relativ großflächig in die kugelsegmentartige Vertiefung
des Schalenteiles eingedrückt werden. Die dabei er-
zeugten bzw. entstehenden Kräfte genügen, um ausrei-
chend große Scherkräfte im Kaltschweißbereich zwi-
schen Öffnungslasche und Schalenteil zu bewirken und
somit eine problemlose Trennung zu erzielen.
[0013] Darüber hinaus ist vorgesehen, dass der Werk-
stoff für das Schalenteil ein hartelastische Eigenschaften
aufweisender Kunststoff ist. Der beispielsweise bei Tray-
sealern zum Einsatz kommende hartelastische Kunst-
stoff wird beispielsweise mit Hilfe des Prozesses des
Spritzgießens verarbeitet, mit dem Vorteil, dass das her-
gestellte Schalenteil nahezu keiner Nachbearbeitung be-
darf.
[0014] Alternativ kann nach einer Weiterbildung der
Erfindung vorgesehen sein, dass der Werkstoff für das
Schalenteil ein weichelastische Eigenschaften aufwei-
sender Kunststoff ist. Speziell im Zusammenhang mit
den aus einer abrollbaren Folienbahn herstellbaren
Schalenteilen, findet hier bevorzugt ein weichelastischer
Kunststoff Anwendung, wobei sowohl die Vertiefung als
auch das Aufnahmefach über den Prozess des Tiefzie-
hens hergestellt werden. Durch Einsatz eines weichela-
stischen Kunststoffes für das Schalenteil besteht zudem
die Möglichkeit, entgegen dem Eindrücken der Öffnungs-
lasche in die Vertiefung, dass die Vertiefung ausbildende
Kunststoffmaterial nach oben zu bewegen. Das kann bei-
spielsweise in Form des Zusammendrückens der Öff-

nungslasche und der Vertiefung erfolgen oder durch das
vollständige nach oben Drücken des die Vertiefung aus-
bildende Materials, sodass das Material eine nach oben
gewölbte Erhebung ausbildet. Die Öffnungslasche steht
demzufolge schräg nach oben ab. Dadurch ist ein vor-
teilhaft vereinfachtes Greifen der Öffnungslasche gege-
ben.
[0015] Ausführungsbeispiele der Erfindung, aus de-
nen sich weitere erfinderische Merkmale ergeben, sind
in der Zeichnung dargestellt. Es zeigen:

Figur 1: eine Draufsicht auf eine erfindungsgemäße
Verpackung;

Figur 2: eine Seitenansicht der Verpackung nach Fi-
gur 1 im Schnitt;

Figur 3: eine Ansicht eines weiteren Ausführungsbei-
spieles einer erfindungsgemäßen Verpak-
kung, und

Figur 4: eine weitere Ansicht, welche darstellt, wie die
Verpackung nach Figur 3 ebenfalls geöffnet
werden kann.

[0016] Mit 1 ist eine Verpackung für Konsumgüter be-
zeichnet, welche ein Schalenteil 2 mit einem Aufnahme-
fach 3 und einen Deckel 4 aufweist, der mit einem um
das Aufnahmefach 3 umlaufend ausgebildeten Auflage-
bereich 5 über eine Stoffschlussverbindung 6 verbunden
ist. In einem Eckbereich 7 der Verpackung 1 ist mittels
des Deckels 4 eine Öffnungslasche 8 (Figur 2) ausgebil-
det, über die ein einfaches Öffnen der Verpackung vor-
genommen werden soll. Um das Greifen der öffnungs-
oder Ziehlasche 8 zu verbessern, ist im Randbereich des
beispielsweise aus einem hartelastischen Kunststoff ge-
fertigten Schalenteiles 2, unterhalb der Öffnungslasche
8, eine Vertiefung 9 ausgebildet, wobei die Öffnungsla-
sche stets lose auf dem Schalenteil 2 aufliegt. Die den
Deckel 4 auf dem Auflagebereich 5 festlegende Stoff-
schlussverbindung 6 weist mindestens einen um die Ver-
tiefung 9 herum verlaufenden Teilabschnitt 6’, der zu-
sammen mit zwei weiteren unter vorgegebenem Winkel
dazu verlaufenden Teilabschnitten 6", 6’" entsprechen-
de, das Anreißen der Stoffschlussverbindung vereinfa-
chende Anreißecken 10, 10’ ausbildet.
[0017] In Figur 2 ist gezeigt, wie durch Eindrücken der
Öffnungslasche 8 in die Vertiefung 9 sich der Rand der
Öffnungslasche 8 nach oben wölbt, wodurch das Ergrei-
fen der Öffnungslasche vorteilhaft einfach möglich ist.
Wie aus den Figuren 1 und 2 ersichtlich weist die Vertie-
fung 9 beispielsweise die Form eines Kugelsegmentes
auf, wodurch speziell das Eindrücken der Offnungsla-
sche in die Vertiefung 9 mit Vorteil durch die Spitze eines
Fingers bzw. des Daumens einer Hand vorgenommen
werden kann. Selbstverständlich sind auch andere Aus-
gestaltungsformen denkbar, wie z. B. eine Ellipsenform
oder eine Pyramidenform.
[0018] Die Figuren 3 und 4 zeigen ein weiteres Aus-
führungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Verpackung
11, wobei hier zur Ausbildung des Schalenteiles 12 mit
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zumindest einem Aufnahmefach 13 ein weichelastischer
Eigenschaften aufweisender Kunststoff eingesetzt ist,
sodass sich das üblicherweise die Vertiefung 19 ausfor-
mende Material auch vorteilhaft nach oben drücken lässt
und eine Erhebung entsteht, wodurch die Öffnungsla-
sche 18 des Deckels 14 dann vom Auflagebereich 15
nach oben angehoben wird. Insbesondere eine mögli-
cherweise beim Zuschneiden der Verpackung 11 im Eck-
bereich 17 entstehende Kaltverschweißung am Rand
zwischen Öffnungslasche 18 und Vertiefung 19 lässt sich
über die darüber erzielte Relativbewegung der Teile zu-
einander aufheben. Auch in dieser Ausgestaltung kann
die Vertiefung 19 z. B. als Kugelsegment vorliegen.

Patentansprüche

1. Verpackung für Konsumgüter, mit zumindest einem
Schalenteil, welches mindestens ein Aufnahmefach
für das Konsumgut aufweist, und mit einem das Auf-
nahmefach des Schalenteiles verschließenden Dek-
kel, der mit einem um das Aufnahmefach umlaufend
ausgebildeten Auflagebereich des Schalenteiles
stoffschlüssig verbunden ist, und mit einer im Rand-
bereich der Verpackung mittels des Deckels ausge-
bildeten Öffnungslasche,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Randbereich des Schalenteiles (2, 12) eine
Vertiefung (9, 19) ausgebildet ist,
dass die Vertiefung (9, 19) unterhalb der Öffnungs-
lasche (8, 18) angeordnet ist, wobei die Öffnungsla-
sche (8, 18) lose auf dem Schalenteil (2, 12) aufliegt.

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Öffnungslasche (8, 18) des Dek-
kels (4, 14) und die jeweils zugeordnete Vertiefung
(9, 19) im Schalenteil in einem Eckbereich (17) der
Verpackung ausgebildet sind.

3. Verpackung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen der Vertiefung (9, 19)
und dem Aufnahmefach (3, 13) des Schalenteiles
(2, 12) ein Abschnitt (6’) der den Deckel (4, 14) am
Schalenteil festlegenden Stoffschlussverbindung
(6) ausgebildet ist.

4. Verpackung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stoffschlussverbindung (6) im
Bereich der Öffnungslasche (8) mindestens eine An-
reißecke (10, 10’) ausbildende, unter vorgegebenem
Winkel zueinander verlaufende Teilabschnitte (6’,
6", 6"’) aufweist.

5. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vertiefung (9, 19)
die Form eines Kugelsegmentes aufweist.

6. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-

durch gekennzeichnet, dass der Werkstoff für das
Schalenteil (2) ein hartelastische Eigenschaften auf-
weisender Kunststoff ist.

7. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Werkstoff für das
Schalenteil (12) ein weichelastische Eigenschaften
aufweisender Kunststoff ist.

8. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Deckel (4, 14)
aus einer Kunststofffolie ausgebildet ist.

9. Verpackung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kunststofffolie aus mehreren La-
gen mit unterschiedlichen Eigenschaften ausgebil-
det ist.
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